
• REPtJBLIK OSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 

Zl. 40.271/24-6/1981 

'. 

IIWlfj3'19_ ".ar 2* da. Star ."' ...... ...., .. 
da N-.. """'es xv. <"'J't'!lt'tZ8I 'NHMMriwfe 

1010 Wien, den 21. Jänner 1 9ö2 
Stubenring t 

Telefon 7500 Telex 111145 oder .111780 

Auskunft 

Klappe Durchwahl 

B e a n t w 0 r tun g 

1523/AB 

1982 -01- 2 5 
zu 16221J 

der Anfrage der Abgeordneten Gärtner, Roppert, Gradischnik 
und Genossen an den Bundesminister für soziale Verwaltung 
betreffend Forderungen der Zivilinvaliden vorn 15. Dezember 
1981, Nr. 1622/J. 

In Beantwortung der Anfrage beehre ich,mich, folgendes mit

zuteilen: 

I. Allgemeines 

a) Mit Bundesgesetz vorn 23. Feber 1979, BGBl.Nr. 111, wurde 

die Ausgleichstaxe nach dem Invalideneinstellungsgesetz 1969 

auf monatlich 600 S erhöht und gleichzeitig die jährliche 

Anpassung dieser Ausgleichstaxe mit dem für das Allgemeine 

Sozialversicherungsgesetz geltenden Aufwertungsfaktor nor

miert. Die monatlich für jede nicht besetzte Pflichtstelle 

zu zahlende Ausgleichstaxe beträgt daher für das Jahr 1982 

690 S. Nach den bisher gewonnenen Erfahrungen ist die Er

weiterung der Förderungsmöglichkeiten besser geeignet, Ar

beitsplätze für Behinderte zu sichern, als eine weitere über 

die jährliche Anpassung hinausgehende Erhöhung der Ausgleichs

taxe vorzunehmen. 

b) Die Regelung der Fahrpreisermäßigungen bzw. freien Beförde

rung auf Nahverkehrsmitteln für Kriegsbeschädigte geht auf 

gesetzliche Bestimmungen aus dem Jahre 1944 zurück. Diese 

Bestimmungen wurden durch Rezeption von der österreichischen 

Rechtsordnung übernommen. Die Begünstigung ist daher aus der 

L1nG~ ~hr iqpn rr.twi(·klung der Krieqsopfprversorr::ung ir. hst.::>:,_-

r"l,-h 7U verst.-,r.en. 
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II. Einzelfragen 

Zu Frage 1: Ist beabsichtigt, den Ersatzbetrag nach dem Inva
lideneinstellungsgesetz von S 600,-- hinaufzusetzen? 

Wie ich bereits eingangs erwähnt habe, wird die Ausgleichszulage 

alljährlich mit dem in der Sozialversicherung festgesetzten An

passungsfaktor vervielfacht. Eine weitere Erhöhung wjrd derzeit 

nicht in Aussicht genommen, da die Praxis ergeben hat, daß nicht 

die Erhöhung der Ausgleichstaxe sondern die Gewährung von umfang

reichen Förderungen an einstellungswillige Arbeitgeber besser ge

eignet ist, Arbeitsplätze für behinderte Arbeitsuchende zu schaffen 

bzw. beschäftigten Behinderten zu sichern. Überdies halte ich 

bei der derzeitigen Situation eine zusätzliche Belastung der 

Wirtschaft für nicht vertretbar. 

Zu Frage 2: Werden Sie in Verhandlungen mit dem Minister für Verkehr 
eintreten, um die Zivilinvaliden bezüglich der Fahr
preisermäßigung an die Begünstigung der Kriegsinvaliden 
heranzuführen? 

Zur Frage der Möglichkeiten des Bundes, auch Zivilbehinderten Fahr

preisermäßigungen einzuräumen, darf ich auf die parlamentarischen 

Anfragen der Abg. Dr. Feurstein und Genossen vom 20. Juni 1980, 

Nr. 624/J, und vom 8. Oktober 1981, Nr. 1425/J, verweisen, auf die 

eine ausführliche Beantwortung bereits erfolgt ist. Seither haben 

sich in dieser Angelegenheit keine neuen Aspekte ergeben. Da die 

Regelung dieser Materie nicht in den Aufgabenbereich des Sozial

ressorts fällt, haben sich die Bemühungen in den vergangenen Jahren 

auf Kontaktnahmen mit den Bundesministern für Verkehr und Finanzen 

konzentriert. Eine Regelung im Sinne der WUnsche der Zivilinvaliden 

konnte jedoch leider bisher nicht erreicht werden. 

Die im SChwerbehindertengesetz der Bundesrepublik Deutschland 

normierte Regelung über die unentgeltliche Beförderung Schwprhp

hinderter im öffentlichen Personenverkehr ist mir bek~nnt. EIne 

ähnliche Regelung auch für Österreich einzuführen, ist für den 
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Bundesgesetzgeber zufolge der Kompetenzverteilung der Bundesver

fassung, die eine Generalkompetenz der Länder in Angelegenheit 

der Behindertenhilfe vorsieht, nicht möglich. 

Der Bundes~inister: 

~I;{,\,-.. "-
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